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Liebesgaben - Sammlung
zu Gunsten

der bei dem Brande in Grindelwald
betroffenen Hotelangestellten.

Uebertrag
Von J. I),, Luzern
Vom Schweizer Hotelier-Verein
Vom Internationalen Verein der Gasl-

liofbesilzer in Köln

Kr. 60. —
» 20. —
» 250. —

» 250.—
Summa Fr. 580. —

Diese Spenden verdankt herzlich und nimmt
weitere (iahen gerno entgegen

Die Redaktion der Hotel-Revue.

Anträge
zui-

Bekämpfung des Reklame-Schwindels.
(Zu Hunden der Generalversammlung des Schweizer

Hotelier Vereins.)
I.

Wir ersuchen namentlich die Mitglieder des
Vereins diesen unsern Anträgen die vollste
Aufmerksamkeit zu schenken, damit, falls dieselben
vom Vorstand als erheblich erklärt werden, die
Diskussion hierüber um so Iiiessender von stallen
gebt. —

Die Notwendigkeit der Ein- und Durchführung
von Massregeln gegenüber den üppig wuchernden
Heklameunlernehmen, die, einige reell handelnde
Finnen ausgenommen, nichts anderes bezwecken,
als sich auf Kosten der Hoteliers ein sorgenloses
und lukratives Dasein zu verschallen und ohne
auch nur für den zehnten Thoil des empfangenen
Geldbetrages ein Aequivalent zu bieten, haben
wir seit der Gründung dieses Blattes an drastischen
Beispielen nachgewiesen. Wir dürfen desshalh
wohl annehmen, dass selbst derjenige Hotelier,
dem das Annonciren zur zweiten Natur geworden,
einsehen gelernt liai, dass ein schöner Theil
seines für Reklame ausgeworfenen Geldes auch
wirklich ^-ausgeworfen» ist. Wir wagen zu
behaupten, dass seihst der in Reklnmeangelegenheilen
roulinirtesto Hotelier, ohne Wissen oder wider
Willen den schönen Redensarien und «goldenen»
Verlieissungen eines « Annoncenjägers» das Jahr
durch wenigstens ein Mal zum (ipfer fällt, sei es,
dass ihm Zeit und Lust Telilt, zu erforschen, in
wie weil die Anpreisungen eines Reklamemillels
auf Wahrheil und reeller Gesrhäftspraxis beruhen
oder sei es auch nur, um sich einen zudringlichen
Schwadroneur vom Halse zu schaffen. Es sind
daher Antrüge, die dazu geschaffen sind, alle
vorkommenden Uebelslünde im Reklamewesen mit
der Wurzel auszurotten, für den Grossen, wie
für den Kleinen, für den Routinirlen, wie für den
Neuling mihi gleichem Interesse.

Wer aber von der Nothwendigkeil der Einum!

Durchführung von .Massregeln gegenüber des
Reklameschwindels noch nicht vollständig überzeugt
ist, den möchten wir empfehlen, diese Lektüre zu
unterbrechen und \orerst den Artikel «Reklame»
in heuliger Nr. zu lesen.

Wir halten in einein früheren Artikel als
Radikalmittel die Centralisation des Reklamewesens
angedeutet, sind alter, nach seitherigem reiflichem

Studium der Frage, zu der Ueberzeugung gelangt,
dass damit ein zu grosser Sprung gellian würde,
der eventuell das Gelingen des Projektes in Frage
setzen könnte. Wie bei Allem, so heissl es auch
hier, langsam aber sicher vorgehen, das Ziel wird
dadurch nicht entfernter gerückt. Will man über
einen breiten Baclt setzen und dabei den durch
den allzugrossen Sprung entstehenden Rückschlag
vermeiden, so wirft man einen grossen Stein
mitten in den Bach, setzt in zwei Sprüngen hinüber
und so gelangt man, vielleicht einige Minuten
später, aber um so sicherer und unversehrter an's
andere Ufer.

Eine solche Uebergangsslalion zwischen den
jetzigen, faulen Zuständen und der endgültigen
Centralisation des Reklamenwesens zu gründen,
darin liegt unser erster Antrag. Die Uebergangsslalion

nennen wir „Informationsbureau für
Reklame- uml Rabattwesen" und würde
dasselbe eine Spezialabteilung des jetzigen Central-
bureau's bilden.

In Nachfolgendem entwickeln wir ein Bild der
Thätigkeil eines solchen Informationsbureau's.

Wenn bei der Centralisation des Reklamewesens

jeder einzelne Hotelieü~in diesem Falle
jedes einzelne Yereinsmilglied.desdireklen Verkehrs
mit den Annoncenreisonden enthoben wird, weil
die Centralisation auf dem Systeme der Kollektiv-
Annoncen beruht, so tritt bei Einführung eines
centralen Informationsbureau's dieser direkte
Verkehr schon nach kurzer Zeit auf ein äussersles
Minimum zurück, denn wir sehen in unserem
festzusetzenden Reglement einen Paragraphen voraus,

der jedes Mitglied verpflichtet, alle Ànnoncen-
reisenden, deren Unternehmen, die sie vertreten,
auch nur den leisesten Zweifel über Reelliläl
aufkommen lassen, dem Informationsbureau zu
überweisen. Folgt der Reisende dieser Einladung
nicht, so gibt er dadurch den aufgetauchten Zweilein
neue Nahrung. Folgt er aber der Einladung, so
ist es Sache des Cenlralbiii-eau's sich die Beweise
filier Leistungsfähigkeit, reelle Geschäflspraxis des
Unternehmens und namentlich auch über Auflage
und Absatz des Produktes bis in die kleinsten Details
zu verschaffen und das Produkt selbst nach seinem
innern Werth zu prüfen.

In beiden Fällen wird das Yereinsmilglied
einer lästigen Zudringlichkeit enthoben. Zu
bereuen hätte es dabei nichts, denn wenn das betr.
Unternehmen als gut befunden wird, stellt es
ihm frei, Versäumtes nachzuholen, im andern
Falle aber, hat es, (das Yereinsmilglied), nicht nur
nichts zu bereuen, sondern das Informalionsbureau
liai es vor Schaden bewahrt.

Das gleiche Vorgehen hätte stattzufinden in
Bezug auf die fliegenden Annoncenreisenden, wir
meinen die Circulare. Auch auf diese wäre von
keiner Seile einzutreten — ausgenommen man
sei von der Reelität des betr. Unternehmens
vollständig überzeugt — eli und bevor ein genauer
Untersuch seitens des Cenlralbureau's ergeben hat,
dass eine Gegenleistung für die zu kontrahierenden
Auslagen, seitens des Unternehmens vorhanden ist
oder sein wird.

Da nun begreiflicherweise das Urteilsvermögen
und die Aussichten über ein Reklanieunleriiehmen
seitens der Annoncirenden grundverschieden sein
kann, wie auch ein Reclamemillel für den Einen
gut. für den Andern aber zweifelhaft oder gar nutzlos
befunden werden kann, so bedingt dies die
Einführung von Klassifikationen. Nach den
Gesellschaftskreisen, in welchen ein Reklamen - Mittel

seinen Absatz findet, richtel sich der reelle Werth
desselben, d. h. es wird sich dabei herausstellen,
ob dasselbe in die Kategorie für Hotels I. Ranges
oder Hotels II. Ranges, oder aber in beide
Kategorien klassifizirt zu werden verdieilt.

Die Atteste an die Mitglieder würden so
ausgestellt, dass kaum ein Zweifel über die
Zweckmässigkeit des beurlheillen Objektes herrschen
könnte, somit Jedem die Wahl In Berücksichtigung
der Frequenzverhälliiisse seines Etablissements
erleichtert würde.

Resümirl ausgedrückt würden nach Klassen

eingelheill, die Atteste auf «gut», «mittelniässig»,
«gering» und «schwindelltafl» lauten. Schon bei
dem Prädikat «mittelmässig» dürfte dann mit der
Erlheihing von Aufträgen sparsam vorgegangen
werden, bei «gering» hingegen soll die moralische
Pflicht der Enthaltsamkeit Platz greifen, in Fällen
aber, wo auf Grund angehobener Untersuchungen
und an Hand von Ihatsäclilichen und schriftlichen
Beweisen, das Resultat auf «Schwindel» lautet, da

soll jedes Mitglied die Verpflichtung übernehmen,
keine Aufträge zu erllieilen und zwar bei einer
angemessenen Konventionalstrafe im Ueberlrelungsfalle.
Das Informalionsbureau, welches an und für sich schon
nach dem Prinzip der strengsten Unparteilichkeit
zu handeln hätte, stünde überdies noch unter der
Kontrolle einer drei- oder viergliedrigen Spezial-
kommission, welche die Anträge des Bureau's zu
sanklioniren, zu modifiziren oder zu verwerfen
hätte je nach dem Befund des vorhandenen Unler-
suchungsmalerials. Da wo der Untersuch ein mehr
oder weniger günstiges, aber immerhin nicht
verwerfliches Resultat zu Tage fördern würde, bliebe
den Mitgliedern freie Hand, Aufträge zu erlheilen
und zwar vorderhand noch ohne die Vermittlung
des Cenlralbureau's, denn wie schon erwähnt, kann
unserer Ansichtnach, das Kollektiv-Annoncen-Syslem
erst in zweiter Linie in Betracht kommen. Im
nächsten Artikel werden wir unsere Ansicht hierüber

näher präzisiren. Wir fahren über die
Thätigkeil des Informationsbureau's weiter.

Dasselbe hätte keine Hindernisse zu kennen,
um sich bis in die kleinsten Details alle Angaben
zu verschaffen. Es dürfte selbst vor zweckmässig
erscheinenden Reisen nicht zurückschrecken, uni
an Ort und Stelle sich Gewissheit über ein in Frage
stehendes Reklameunternehmen zu verschaffen.

Man mag uns hier einwenden, dass wir die
Sache zu einem Berge aufbauschen; diesem
Einwand gegenüber müsslen wir die Thalsache
hochhalten, dass die Gelder, welche jährlich in der
Schweiz für Reklamen ausgegeben werden und
wovon der grossie Theil natürlicherweise in's Ausland

fliesst, sich rund auf eine halbe Million
beziffern. Wir müsslen ferner die Thalsache hervorheben,

dass zum Mindesten die Hälfte dieser Gelder
unnütz ausgegeben wird, folglich handelt es sich
bei der Aufstellung von Massregeln nicht um die
20, 50 oder 100 Fr., die ein Einzelner vielleicht
jährlich unnütz für Reklame ausgibt, sondern um
den jährlich sich wiederholenden Verlust von einer
Viertelmillion. Es ist dies eine Summe, welche
die weitgehendsten Massregeln rechtfertigt.

Wir haben uns auch über den Kostenpunkt der
Gründung und Unierhaltung eines solchen
Informationsbureau's Rechenschaft abgelegt und ein
bezügliches Budget aufgestellt, jedoch vorderhand nur
für den Vorstand bezw. die Generalversammlung.
Auch über die Deckung der Unkosten sind wir
uns vollständig klar und bemerken beiläufig nur
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